
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-

tion, Post und Eisenbahnen gegenüber Nutzern von an Fernleitungsnetze im deut-

schen Marktgebiet angeschlossenen Gasspeicheranlagen 

 

Aufgrund von § 10 Absatz 1 Energiesicherungsgesetz (EnSiG) hat die Bundesnetzagentur für Elektrizi-

tät, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten 

durch ihren Präsidenten Klaus Müller, in Vorbereitung ihrer Aufgaben als Bundeslastverteiler am 

03.02.2023 folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

 

1)  Nutzer von an Fernleitungsnetze im deutschen Marktgebiet angeschlossenen Gasspei-

cheranlagen (Speichernutzer) werden verpflichtet, gegenüber der Bundesnetzagentur 

bis zum 21.02.2023 folgende Informationen und Auskünfte zu erteilen und zukünftig 

aktuell zu halten: 

 

a) Angabe der allgemeinen Kontaktdaten (Unternehmensname, Adresse, Telefon-

nummer); 

b) Angabe einer E-Mail-Adresse, über die im Falle der Notfallstufe gem. § 3 Abs. 3 S. 

2 EnSiG ein elektronischer Zugang für die Bekanntgabe etwaiger Verfügungen 

des Bundeslastverteilers eröffnet ist;  

c) Benennung einer oder mehrerer Kontaktpersonen, die im Falle der Notfallstufe 

gem. § 3 Abs. 3 S. 2 EnSiG an 24 Stunden pro Tag erreichbar sind (Name, Telefon-

nummer, E-Mail-Adresse). 

2) Die Verfügung gilt als am 06.02.2023 bekannt gegeben. 

Hinweis 1: Die Verfügung ist sofort vollziehbar. 

Hinweis 2:  Die in Tenorziffer zu 1) geregelte Auskunftsverpflichtung wird durch die fristgemäße 

Übermittlung der Kontaktdaten an die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (im Folgenden 

„BNetzA“), bevorzugt per E-Mail an die E-Mail-Adresse speichermonitoring@bnetza.de, 

erfüllt. Die Datenauswertung selbst erfolgt durch die Bundesnetzagentur. 
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Gründe 

I.  

1 Das Verfahren betrifft eine Auskunftsverfügung nach § 10 Abs. 1 EnSiG. Durch die Verfügung werden 

die Betroffenen verpflichtet, Auskünfte und Informationen zu Kontaktdaten zu erteilen und zukünf-

tig aktuell zu halten, insbesondere hat die Nennung eines oder mehrerer Kontaktpersonen zu erfol-

gen, die im Falle der Ausrufung der Notfallstufe an 24 Stunden pro Tag erreichbar sind, sowie die An-

gabe einer E-Mail-Adresse, über die im Falle der Notfallstufe ein elektronischer Zugang für die Be-

kanntgabe etwaiger Verfügungen des Bundeslastverteilers eröffnet ist.   

2 Im Falle von Gasversorgungskrisen in der Europäischen Union kommt ein Krisenmanagement zur 

Anwendung, das sowohl zur Prävention als auch zur Reaktion auf konkrete Störungen der Gasversor-

gung nach der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25.10.2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (im Folgenden SoS-VO) vorgesehen ist. Ziel dabei ist, die Sicherheit der 

Gasversorgung zu gewährleisten und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes möglichst 

sicherzustellen. Ablauf, Organisation und Inhalt des Krisenmanagements sind in nationalen Notfall-

plänen der Mitgliedstaaten niedergelegt, für Deutschland in dem vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz (im Folgenden „BMWK“) erstellten „Notfallplan Gas für die Bundesrepublik 

Deutschland“ von September 2019 (im Folgenden „Notfallplan“). Der Notfallplan sieht nach Maßgabe 

von Art. 11 SoS-VO drei Krisenstufen vor, die im Krisenfall ausgerufen bzw. festgestellt werden kön-

nen: Die Frühwarnstufe wird vom BMWK ausgerufen, wenn konkrete, ernst zu nehmende und zuver-

lässige Hinweise darauf vorliegen, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer 

erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der 

Alarm- oder der Notfallstufe führt. Die Alarmstufe wird vom BMWK ausgerufen, wenn eine Störung 

der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheb-

lichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt, wobei der Markt noch in der Lage ist, diese 

Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass nicht-marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden 

müssen. Die Notfallstufe wird festgestellt, wenn eine außergewöhnlic h hohe Nachfrage nach Gas, eine 

erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der Versor-

gungslage vorliegt, und alle einschlägigen marktbasierten Maßnahmen zwar umgesetzt wurden, den-

noch die Gasversorgung nicht ausreicht, um die noch verbleibende Gasnachfrage zu decken, sodass 

zusätzlich nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um insbesondere die Gasver-

sorgung der geschützten Kunden nach Art. 6 SoS-VO und § 53a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) si-

cherzustellen.  

3 Während der Frühwarnstufe und der Alarmstufe haben die Gasversorgungsunternehmen die Versor-

gung mit Erdgas gem. § 53a EnWG sicherzustellen. Hierfür stehen ihnen marktbasierte Maßnahmen 
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gemäß Kapitel 7 des Notfallplans zur Verfügung. Zudem haben Fernleitungs- und Verteilernetzbetrei-

ber im Rahmen ihrer jeweiligen Systemverantwortung erforderliche Maßnahmen gem. §§ 16, 16a 

EnWG zu ergreifen. In der Notfallstufe, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgestellt 

wird, stehen ergänzend zu den marktbasierten Maßnahmen auch hoheitliche Maßnahmen gem. An-

hang VIII der SoS-VO bzw. S. 27 des Notfallplans sowie das Instrumentarium gemäß Energiesiche-

rungsgesetz (EnSiG) und Gassicherungsverordnung (GasSV) als sogenannte „vorab festgelegte hoheit-

liche Maßnahmen“ im Sinne der SoS-VO zur Verfügung. Ziel ist die Sicherung des lebenswichtigen 

Bedarfs an Gas unter besonderer Berücksichtigung der geschützten Kunden und der Minimierung der 

Folgeschäden. In den Fällen des § 4 Abs. 3 EnSiG wäre die Bundesnetzagentur in der Notfallstufe zu-

ständiger Lastverteiler gemäß § 1 GasSV. Nach Feststellung der Störung oder Gefährdung der Energie-

versorgung durch die Bundesregierung gem. § 3 Abs. 3 EnSiG wäre es dann die Aufgabe der Bundes-

netzagentur als hoheitlicher Lastverteiler, die verfügbaren Gasmengen zur Deckung des lebenswich-

tigen Bedarfs durch Verfügung zu disponieren, vgl. § 1 GasSV. Ziel dabei ist es, durch den Erlass unter-

schiedlicher Verfügungen den lebenswichtigen Bedarf an Gas zu sichern. Hierzu sollen die von den 

Fernleitungsnetzbetreibern ermittelten Fehlmengen bzw. die durch den Bundeslastverteiler erwarte-

ten Fehlmengen unter besonderer Berücksichtigung der geschützten Kunden und der Minimierung 

von Folgeschäden ausgeglichen werden. Dabei kommt in Betracht, dass die Bundesnetzagentur als 

Bundeslastverteiler als Teil eines „Maßnahmenpaketes“ neben Verbrauchsreduktionsanordnungen 

auch Ausspeicherverfügungen gegenüber Speichernutzern erlassen wird, um die Systemstabilität wie-

derherzustellen oder aufrechtzuerhalten und um mögliche Gasmangellagen aufzulösen. 

4 Infolge der ungewissen Belieferungssituation mit russischem Erdgas hat das B MWK am 30.03.2022 

zunächst die Frühwarnstufe und sodann am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans Gas nach Art. 

11 Abs. 1 SoS-VO ausgerufen. Diese Ereignisse sind zwar nicht Anlass für die vorliegende Auskunfts-

verfügung und die Auskunftsverfügung bedeutet auch nicht, dass die Bundesnetzagentur zwingend 

mit der (zeitnahen) Ausrufung der Notfallstufe durch das BMWK rechnet. Die gegenwärtige Situation 

bestärkt die Bundesnetzagentur jedoch darin, zum jetzigen Zeitpunkt Datenabfragen vorzunehmen. 

5 Weitere für etwaige Ausspeicherverfügungen des Bundeslastverteilers erforderliche Auskünfte und 

Informationen werden von den Betreibern von Gasspeicheranlagen eingeholt: Mit Auskunftsverfü-

gung vom 02.02.2023 wurden die Betreiber von an Fernleitungsnetze im deutschen Marktgebiet an-

geschlossenen Gasspeicheranlagen verpflichtet, an den Bundeslastverteiler während der Dauer einer 

Notfallstufe gemäß Notfallplan Gas täglich Daten für den folgenden Gastag zu übermitteln, unter an-

derem je Gasspeicheranlage Angaben zu technischen Restriktionen sowie Angaben zum Arbeitsgas-

volumen und den verfügbaren Ausspeicherleistungen je Speichernutzer sowie die von jedem Spei-

chernutzer bis 19:00 Uhr nominierten Ausspeicherungen für den folgenden Gastag (D+1).   
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II.  

1. Rechtsgrundlage 

6 Die Auskunftsverfügung beruht auf § 10 Abs. 1 EnSiG. Danach haben natürliche und juristische Per-

sonen zur Vorbereitung der Ausführung von Rechtsverordnungen aufgrund dieses Gesetzes den zu-

ständigen Behörden auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

2. Formelle Rechtmäßigkeit 

2.1 Zuständigkeit 

7 Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Verfügung folgt aus § 10 Abs. 1 S. 1 i. 

V.m. § 4 Abs. 3 EnSiG. Nach § 10 Abs. 1 S. 1 EnSiG haben natürliche und juristische Personen und 

nichtrechtsfähige Personenvereinigungen den zuständigen Behörden auf Verlangen die zur Ausfüh-

rung der Rechtsverordnungen aufgrund dieses Gesetzes und zur Vorbereitung der Ausführung solcher 

Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

8 Aufgrund des § 1 Abs. 1 und 3, des § 2 Abs. 3, des § 3 Abs. 1 und 3 sowie des § 16 Nr. 2 lit. a des EnSiG 

1975 vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das durch Gesetz vom 19. Dezember 1979 (BGBl. I S. 

2305) zuletzt geändert worden ist, hat die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die Gas-

sicherungsverordnung vom 26. April 1982 (BGBl. I S. 517) erlassen. Gem.  § 1 Abs. 1 GasSV i. V. m. § 4 

Abs. 3 EnSiG kommt der Bundesnetzagentur die Aufgabe zu, als Lastverteiler Verfügungen zur über-

regionalen Sicherung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas zu erlassen.  

9 Die Erhebung der betreffenden Auskünfte mittels der Datenübermittlung dient der Vorbereitung der 

Aufgaben der Bundesnetzagentur gem. § 1 Abs. 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG. 

2.2 Verfahren 

10 Von einer Anhörung der Betroffenen konnte gem. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen werden.  Eine 

Anhörung war i. S. v. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG nach den insgesamt vorliegenden Umständen nicht 

geboten. Bei der hiesigen Verfügung handelt sich um einen Verwaltungsakt in Form einer personen-

bezogenen Allgemeinverfügung im Sinne von § 35 Satz 2 Var. 1 VwVfG. Adressaten sind alle Spei-

chernutzer, die in an Fernleitungsnetze im deutschen Marktgebiet angeschlossenen Gasspeicheranla-

gen Erdgas eingespeichert haben, also ein nach bestimmten Merkmalen bestimmbarer Personenkreis. 

Im liberalisierten Gasmarkt betrifft dies eine insgesamt behördlich nicht bekannte Anzahl und einen 

unüberschaubaren Kreis von Betroffenen. Hinzu kommt, dass sich die Eigentumsverhältnisse, bspw. 

durch (Sicherungs-)Übereignungen und Verkäufe von Gasmengen, ad hoc ändern können, ohne dass 

dies der Bundesnetzagentur zur Kenntnis gelangen würde. Die Anzahl der Speichernutzer schwankt 
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und ist für die Bundesnetzagentur daher grundsätzlich unüberschaubar. Der Verzicht auf eine Anhö-

rung ist insoweit naheliegend, da diese faktisch nicht durchführbar ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.2.2022, 

Az. 4 A 7/20, NvWZ 2022, 978, 981, Rn. 22). 

3. Tenorziffer zu 1) 

11 Die Verfügung erfüllt die Tatbestandsvoraussetzungen und ist ermessensfehlerfrei. Insbesondere sind 

die mit dieser Auskunftsverfügung bei den Auskunftsverpflichteten abgefragten Daten für die Vorbe-

reitung und etwaige Durchführung der Lastverteilung gem. § 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG erfor-

derlich.  

3.1 Adressaten 

12 Die im Tenor genannten Adressaten gehören zu den Personengruppen bzw. den Unternehmen, die 

nach § 10 Abs. 1 EnSiG Adressaten von Auskunftsverfügungen sein können. Hierzu zählen neben Be-

treibern von Gasspeicheranlagen gem. § 3 Nr. 6 EnWG insbesondere auch Nutzer von Gasspeicheran-

lagen i. S. d. § 3 Nr. 19c EnWG. Diese haben Gasmengen in an das deutsche Fernleitungsnetz ange-

schlossenen Gasspeicheranlagen eingespeichert und unterfallen somit dem nach 

§ 10 Abs. 1 EnWG auskunftsverpflichteten Personenkreis. Die Auskunftsverfügung gilt auch für Nut-

zer von Gasspeicheranlagen, die sich auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union befinden und (zumindest auch) an das deutsche Fernleitungsnetz angeschlossen sind, 

allerdings nur insoweit, als sie nicht Gasmengen eingespeichert haben, auf die der jewe ilige Mitglied-

staat (z. B. aufgrund eines bilateralen Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und die-

sem Mitgliedstaat) vorrangig Zugriff nehmen kann. Auskunftsverpflichtet sind darüber hinaus Nutzer 

solcher Gasspeicheranlagen, die sich zwar in Deutschland befinden, aber sowohl an das Marktgebiet 

der THE als auch an ein weiteres Marktgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ange-

schlossen sind. Mit der Verpflichtung, auch als Nutzer dieser aufgezeigten Gasspeicheranlagen Aus-

künfte nach Tenorziffer 1 zu erteilen ist jedoch nicht abzuleiten, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine 

vorrangige Ausspeicherung aus diesen Gasspeicheranlagen erwogen wird. 

13 Nicht umfasst von der Verpflichtung zur Auskunft nach Tenorziffer 1 sind hingegen die zu Speicher-

zwecken genutzten Teile von LNG-Anlagen, da diese – anders als Poren- und Kavernenspeicher – i. d. 

R. keine Aufgaben zur Versorgungssicherheit wahrnehmen, die mit den Ausspeicherungsverfügungen 

adressiert werden.  

14 Ausgenommen von der Verpflichtung zur Auskunft nach Tenorziffer 1 sind ferner die Speichernutzer, 

die Gasmengen in an das deutsche Verteilnetz angeschlossenen Gasspeicheranlagen eingespeichert 

haben. Diese Gasspeicheranlagen besitzen i. d. R. eine rein lokale Netzwirkungsweise. Eine Ausspei-

cherung aus diesen hätte daher keinen signifikanten Effekt auf die Auflösung einer überregionalen 
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Gasmangellage bzw. wäre zur Wiederherstellung der Systemstabilität des gesamten Marktgebietes un-

geeignet. Aus diesem Grund werden mit der vorliegenden Verfügung zunächst die Speichernutzer von 

an Fernleitungsnetze angeschlossenen Gasspeicheranlagen adressiert. Nicht ausgeschlossen ist je-

doch, dass entsprechende Auskunftsverlangen zu einem späteren Zeitpunkt auch gegenüber den Spei-

chernutzern von an das Verteilnetz angeschlossenen Gasspeicheranlagen ergehen. 

3.2 Zur Vorbereitung und Ausführung der GasSV erforderlich 

15 Die mit dieser Auskunftsverfügung abgefragten Daten sind für die Vorbereitung und für die Durch-

führung der Lastverteilung gem. § 1 GasSV i. V. m. § 4 Abs. 3 EnSiG erforderlich i. S. d. § 10 Abs. 1 En-

SiG.  

16 Die Datenabfrage ist erforderlich, damit im etwaigen Lastverteilerfall möglichst schnelle und vor al-

lem effektive Entscheidungen getroffen werden können und so die Auswirkungen der Gefährdung 

bzw. Störung der Gasversorgung so gering wie möglich gehalten werden. Entscheidungen des Bun-

deslastverteilers sind in Form von Verfügungen den jeweils Betroffenen zuzustellen bzw. diesen ge-

genüber bekanntzugeben. Im Fall einer Anordnung zur Ausspeicherung von Gasmengen werden i. d. 

R. die jeweiligen Speichernutzer, die Gasmengen in Gasspeicheranlagen eingespeichert haben, Adres-

saten einer Ausspeicheranordnung sein, weshalb der Bundesnetzagentur bereits zum jetzigen Zeit-

punkt die Kontaktdaten der Speichernutzer bekannt sein müssen, um etwaige Verfügungen im Falle 

der Notfallstufe zügig erlassen zu können. Würde der Bundeslastverteiler diese benötigten Daten erst 

in der Notfallstufe erheben, könnten die Verfügungen des Bundeslastverteilers nicht bzw. nicht recht-

zeitig erlassen werden, um eine Gasmangellage, die in der Regel für den folgenden Gastag ermittelt 

wird, zu beheben. Zudem ist nicht auszuschließen, dass in der Notfallstufe im Zusammenhang mit 

Ausspeicherverfügungen mit einzelnen Speichernutzern eine Rücksprache zu erfolgen hat, weshalb 

ferner die Angabe eines Ansprechpartners, der im Zeitraum des Lastverteilerfalls permanent verfüg-

bar ist, also an 24 Stunden pro Tag, erforderlich ist. Nur so stehen dem Bundeslastverteiler die erfor-

derlichen Informationen und Kontaktdaten zu den jeweiligen Speichernutzern zur Verfügung. 

3.3 Fehlerfreie Ermessensausübung 

17 Gemäß § 40 VwVfG hat eine Behörde das ihr eingeräumte Ermessen entsprechend dem Zweck der 

Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. § 10 Abs. 1 EnSiG 

soll den zuständigen Behörden ermöglichen, die zu einer effektiven Krisenbewältigung erforderlichen 

Auskünfte einzuholen, ohne die sich wirtschaftslenkende Maßnahmen nicht treffen lassen.   

Verhältnismäßigkeit 

18 Die vorliegende Datenabfrage verfolgt den Zweck, der Bundesnetzagentur zu ermöglichen, etwaige 

Verfügungen gem. § 1 GasSV zur Sicherung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas an die jeweils Betroffe-

nen, die – wie aufgezeigt – im Falle einer Ausspeicherung von Gasmengen i. d. R. die Speichernutzer 

sein werden, zuzustellen oder diesen gegenüber bekanntzugeben, sowie ggf. mit Speichernutzern – 
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insbesondere für den Fall, dass kurzfristige Ausspeicherungen erfolgen müssen – Rücksprache halten 

zu können.  

19 Die Abfrage der genannten Informationen ist hierzu geeignet, denn die erhobenen Daten ermöglichen 

es der Bundesnetzagentur, die in der Notfallstufe gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen gem. § 1 

GasSV gegenüber den Speichernutzern bekannt zu geben bzw. diese zu kontaktieren. Die vorliegende 

Verfügung ist zur Erreichung des gesetzlichen Zwecks auch erforderlich. Ein milderes Mittel besteht 

nicht. Ihr liegen in Bezug auf die Ausspeicherung von Gasmengen folgende Überlegungen des Bun-

deslastverteilers zugrunde: 

20 Im Falle der Notfallstufe wäre es die Aufgabe der Bundesnetzagentur als hoheitlicher Lastverteiler, die 

verfügbaren Gasmengen zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs durch Verfügung zu disponieren, 

vgl. § 1 GasSV, mit dem Ziel, durch den Erlass unterschiedlicher Verfügungen den lebenswichtigen 

Bedarf an Gas zu sichern. Um Gasfehlmengen unter besonderer Berücksichtigung der geschützten 

Kunden und der Minimierung von Folgeschäden auszugleichen, kommt der Erlass von Ausspeicher-

verfügungen gegenüber Speichernutzern in Betracht, um die Systemstabilität wiederherzustellen o-

der aufrechtzuerhalten und um mögliche Gasmangellagen aufzulösen. Diese Auskunftsverfügung 

dient der vorsorglichen Erhebung der dazu erforderlichen Kontaktdaten der jeweiligen Speichernut-

zer. 

21 Um diese Aufgaben im Falle der Notfallstufe wahrnehmen zu können, muss der Bundesnetzagentur 

daher unter anderem bekannt sein, welche Speichernutzer im Lastverteilerfall Gasmengen in an Fern-

leitungsnetze im deutschen Marktgebiet angeschlossenen Gasspeicheranlagen eingespeiche rt haben. 

Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verfügungen des Bundeslastverteilers auf der be-

rechneten bzw. der prognostizierten Gasfehlmenge des nächsten Gastages (D +1), die zur Gewährleis-

tung der Systemstabilität der Gasversorgungsnetze und damit zur Deckung des lebenswichtigen Be-

darfs an Gas auszugleichen ist, basieren. Nur in Kenntnis der abgefragten Kontaktdaten könnten die 

entsprechenden Ausspeicherverfügungen zügig erlassen bzw. durchgesetzt werden, wobei aufgrund 

der Eilbedürftigkeit der zu erlassenden Maßnahmen bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorhersehbar ist, 

dass der Bundeslastverteiler per elektronischen Bekanntgaben wird agieren müssen. Würde der Bun-

deslastverteiler hingegen erst im Rahmen der Notfallstufe die notwendigen Kontaktdaten ermitteln 

oder bestünde für diesen lediglich die Möglichkeit, Verfügungen per Post zuzustellen, würde dies den 

zügigen Erlass von Ausspeicherverfügungen bzw. deren Durchsetzung konterkarieren und die Bun-

desnetzagentur ihrer Aufgabe der hoheitlichen Lastverteilung nicht gerecht. Folge wäre ggf. eine ver-

zögerte Ausspeicherung von Gasmengen, wodurch sich Gasmangellagen verschlimmern würde, weil 

die Gasfehlmengen nicht im erforderlichen zeitlichen Rahmen gedeckt würden. Eine elektronische 

Kommunikation mit den Speichernutzern erscheint aus diesen Gründen unerlässlich, weshalb der 

Bundesnetzagentur bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine E-Mail-Adresse, über die im Falle der Notfall-

stufe gem. § 3 Abs. 3 S. 2 EnSiG ein elektronischer Zugang für die Bekanntgabe etwaiger Verfügungen 
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des Bundeslastverteilers eröffnet ist, zu übermitteln ist. Gemäß § 3a Abs. 1 VwVfG bedarf es der Eröff-

nung eines solchen Zugangs, um elektronische Dokumente rechtswirksam übermitteln zu können. 

Angesichts des o. g. Umstandes, dass der Bundeslastverteiler unter Umständen sehr kurzfristig agieren 

muss, ist es unerlässlich, dass Verfügungen elektronisch bekanntgegeben und unmittelbar rechtswirk-

sam werden können. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt, der in § 14 Abs. 1 Nr. 1 EnSiG explizit eine 

solche Möglichkeit geschaffen hat. Die vorliegende Verpflichtung der Speichernutzer, einen solchen 

elektronischen Zugang zu eröffnen, versetzt die Bundesnetzagentur im Falle der Notfallstufe in die 

Lage, von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch zu machen.  

22 Ebenso hat die Nennung einer oder mehrerer Kontaktpersonen, die im Falle der Notfallstufe an 24 

Stunden pro Tag erreichbar sind, zu erfolgen. Andernfalls kann nicht sichergestellt werden, dass der 

Bundeslastverteiler im Vorfeld oder im Nachgang zu Verfügungen über etwaige Ausspeicherungen 

Rücksprache mit den jeweiligen Speichernutzern hält.  

23 Die vorliegende Verfügung ist schließlich verhältnismäßig im engeren Sinne. Sie führt im Lichte des 

überragenden öffentlichen Interesses in Vorbereitung auf den Bundeslastverteilerfall, in dem die De-

ckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas sicherzustellen ist, nicht zu einer unangemessenen Benach-

teiligung der Betroffenen oder Dritter: 

24 Den adressierten Speichernutzern ist die Datenübermittlung möglich und zudem auch zumutbar. Die 

anzugebenden Informationen in Form der Kontaktdaten und Ansprechpartner betreffen sie unmit-

telbar selbst und können durch sie entsprechend identifiziert und übermittelt werden.  

25 Die Nennung eines Ansprechpartners bzw. einer Ansprechpartnerin, der bzw. die im Lastverteilerfall 

permanent, also an 24 Stunden pro Tag, erreichbar ist, ist den Betroffenen ebenfalls möglich und zu-

mutbar und sie stellt auch keine unbillige Härte für diese dar. Speichernutzer bewirken durch entspre-

chende Nominierungen oder Renominierungen an einem Speicheranschlusspunkt zum jeweils kon-

trahierten Speicher physische Einspeisungen durch Ausspeicherung der in dem Speicher eingespei-

cherten Gasmengen. Diese Nominierungen zur Ausspeicherung von Gasmengen sind auch kurzfristig 

möglich. Für den Fall, dass eine schnelle Ausspeicherung von Gasmengen zu erfolgen hat, ist es daher 

zum einen unerlässlich, dass die Betroffenen permanent erreichbar sind und zum anderen, dass sie 

den Anordnungen des Bundeslastverteilers unverzüglich Folge leisten können. Eine Erreichbarkeit, 

die nur zu den üblichen Geschäftszeiten sichergestellt wird, wäre zur Erreichung dieser Zwecke hin-

gegen ungeeignet. Die Bundesnetzagentur hat bei dem Erlass der vorliegenden Auskunftsverfügung 

zudem berücksichtigt, dass auch andere relevante Akteure – wie bspw. Bilanzkreisverantwortliche 

nach § 2 Nr. 5 der Gasnetzzugangsverordnung, Endverbraucher, die industrielle und gewerbliche Kun-

den mit einer technischen Anschlusskapazität in Höhe von mindestens 10 Megawattstunden pro 

Stunde umfassen, die Betreiber von Fernleitungsnetzen und die Betreiber von Gasverteilernetzen im 

Marktgebiet der Marktgebietsverantwortlichen (Trading Hub Europe GmbH) ebenfalls zur Angabe der 
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erforderlichen, aktuellen Kontaktdaten verpflichtet sind sowie zur Eröffnung eines elektronischen 

Zugangs nach § 3a VwVfG, weshalb die Speichernutzer auch nicht im Vergleich zu anderen Marktak-

teuren unangemessen belastet werden.    

26 Die Frist für die Auskunftserteilung ist mit 14 Tagen angemessen bemessen. Die geforderten Daten 

liegen den Speichernutzern vor. Auch wenn vorliegend kein unmittelbarer Zusammenhang mit der 

gegenwärtig ausgerufenen Alarmstufe besteht, zeigen die Vorbereitungen für ein Tätigwerden des 

Bundeslastverteilers, dass eine zügige Auskunftserteilung erforderlich ist. Die Übermittlung der Daten 

bzw. der aktive Versand hat daher bis spätestens zum 20.02.2023 zu erfolgen. Durch die Fristsetzung 

wird sichergestellt, dass die Bundenetzagentur ihren Pflichten nach EnSiG und GasSV zeitgerecht 

nachkommen kann.  

27 Die Datenübermittlung stellt dabei das mildeste Mittel dar, die Daten umfassend und zugleich voll-

ständig zu erheben. Ein anderes, gleich geeignetes Mittel ist nicht verfügbar, um den Zweck, für den 

Lastverteilerfall bzw. in Vorbereitung auf diesen, eine zielgenaue und hinreichende Datengrundlage 

zu schaffen, zu erreichen, das den betroffenen Adressatenkreis, die Speichernutzer, weniger belasten 

würde.  

 

4. Tenorziffer zu 2) 

28 Gem. § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein von der Fiktion des § 41 Abs. 4 S. 3 

VwVfG abweichender Tag für die Bekanntgabe bestimmt werden, frühestens jedoch der auf die Be-

kanntgabe folgende Tag.  

29 Von dieser Möglichkeit hat die Bundesnetzagentur ermessensfehlerfrei Gebrauch gemacht. Eine Ver-

kürzung der Bekanntgabefiktion ist sinnvoll, um möglichst zügig die erforderlichen Auskünfte zu er-

langen. Die Verkürzung der Bekanntgabefiktion ist zudem verhältnismäßig.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Beschwerde erhoben werden. 

Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4,  

53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem  

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht.  

 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen  

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von de m oder  

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 
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Erklärung, inwieweit die Verfügung angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt 

wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. 

Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein.  

 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 5 S. 2 EnSiG in Verbindung mit § 76 Abs. 1 EnWG). 

 

 

Im Auftrag  

 

Dr. Chris Mögelin 

(Leiter Krisenstab Gas) 

 


